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Niederschrift 
 

über die 16. Sitzung der Gemeindeversammlung Dunsum am Montag, dem 27.11.2017, im 
Hofcafé Milk and More. 

Anwesend sind: Dauer der Sitzung: 20:00 Uhr - 22:15 Uhr 
 
 Stimmberechtigte Mitglieder 
Herr Tade Christiansen   
Frau Christine Curilla   
Herr Erk Hemsen Bürgermeister  
Herr Carl Hinrichsen   
Herr Jan Hinrichsen 2. stellv. Bürgermeister  
Frau Marret Hinrichsen   
Herr Riewert Hinrichsen   
Herr Frank Hoffmann   
Herr Matthias Jensen   
Herr Arno Matzen   
Frau Thelma Peters 1. stellv. Bürgermeisterin  
Frau Anke Rutter   
Herr Klaus Schlüter   
Herr Kaspar Schmitz   
 von der Verwaltung 
Frau Renate Gehrmann   
Frau Katharina Strödel   
 

Entschuldigt fehlen: 

Tagesordnung: 

 1 .  Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfä-
higkeit 

 2 .  Anträge zur Tagesordnung 
 3 .  Beschlussfassung über die nichtöffentliche Beratung von Tagesordnungspunkten 
 4 .  Einwendungen gegen die Niederschrift über die 15. Sitzung (öffentlicher Teil) 
 5 .  Bericht des Bürgermeisters 
 6 .  Bezuschussung von Schulbesuchen der Schüler/innen des Dänischen Schulvereins im 

Rahmen des Nordfriesland-Stipendiums 
Vorlage: Dun/000085 

 7 .  Erlass einer 3. Nachtragssatzung zur Zweitwohnungssteuersatzung 
Vorlage: Dun/000084 

 8 .  Modellhaftes Wohnungsmarktkonzept in Verbindung mit einem Konzept zur energeti-
schen Quartiersanierung auf den Inseln Föhr und Amrum 
hier: a) Beratung und Beschlussfassung 
Vorlage: Dun/000086 

 9 .  Beteiligung an der Entwurfsplanung für touristische Deichentwicklung 
 10 .  Verschiedenes 
 
 1. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Anwesenheit und der Be-

schlussfähigkeit 
  

Bürgermeister Hemsen begrüßt die Anwesenden, stellt die ordnungsgemäße Einladung, 
die Anwesenheit sowie die Beschlussfähigkeit fest und eröffnet die Sitzung. 
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 2. Anträge zur Tagesordnung 
  

Es werden keine Anträge gestellt. 
 
 

 3. Beschlussfassung über die nichtöffentliche Beratung von Tagesordnungspunk-
ten 

  
Da die überwiegenden Belange des öffentlichen Wohls sowie die berechtigten Interes-
sen Einzelner es erforderlich machen, spricht sich die Gemeindeversammlung einstim-
mig dafür aus, die Tagesordnungspunkte 11 bis 14 nichtöffentlich beraten zu lassen. 
 
 

 4. Einwendungen gegen die Niederschrift über die 15. Sitzung (öffentlicher Teil) 
  

Einwendungen gegen die Niederschrift über die 15. Sitzung (öffentlicher Teil) werden 
nicht erhoben. Sie gilt somit als genehmigt. 
 
 

 5. Bericht des Bürgermeisters 
  

Bürgermeister Hemsen berichtet, dass das LKN eine Neuauflage der Weltnaturerbesäu-
len gestartet habe. Diese könne die Gemeinde kostenlos erhalten soweit diese die Kos-
ten für das Fundament und die laufende Unterhaltung übernähme. Nach ausführlicher 
Beratung ist sich die Gemeindeversammlung einig, dass der Dorfplatz ein geeigneter 
Standort wäre und Bürgermeister Hemsen das Interesse an einer Säule bekunden soll-
te. 
 
Es wird bekannt gegeben, dass es Probleme mit der Internetseite der Gemeinde auf 
Grund eines Serverumzuges gäbe. Stellv. Bürgermeister Jan Robert Hinrichsen wird 
sich kümmern. 
 
Bürgermeister Hemsen gibt den aktuellen Sachstand zur Modernisierung der Eilun Feer 
Skuul und deren Sporthalle bekannt. 
 
Als nächstes legt Bürgermeister Hemsen der Versammlung den als Anlage zur Nieder-
schrift beigefügten Hebesatzvergleich vor. Diese diskutiert ausführlich eine Erhöhung 
der Hebesätze, entschließen sich jedoch für den kommenden Haushalt keine Erhöhung 
der Hebesätze vorzunehmen. 
 
Am 11.12.2017 um 14.00 Uhr soll der Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde 
tagen. 
 
Die Satzung über die Tourismusabgabe soll ebenfalls nicht geändert werden. 
 
 

 6. Bezuschussung von Schulbesuchen der Schüler/innen des Dänischen Schulver-
eins im Rahmen des Nordfriesland-Stipendiums 
Vorlage: Dun/000085 

  
Allgemeine Erläuterungen 
 
Im Bereich des Erwerbs von weiteren Schulabschlüssen stehen auf den Inseln und Hal-
ligen nicht alle schulischen Möglichkeiten zur Verfügung, so dass alternative Lösungen 
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zur Herstellung einer Chancengleichheit zwischen dem Kreis Nordfriesland und dem 
Land Schleswig-Holstein entwickelt wurden. 
 
Grundlage soll eine analoge Förderung des weiterführenden Schulbesuches der Insel 
Helgoland sein. Diese umfasst sowohl den Besuch einer Oberstufe einer allgemeinbil-
denden Schule als auch den Besuch eines beruflichen Gymnasiums oder einer Berufs-
fachschule für den Erwerb eines weiterführenden Schulabschlusses. 
 
In Analogie zu diesem Vertrag müsste daher eine Förderung der Schülerinnen und 
Schüler zum Erwerb der (Fach-)Hochschulreife für die Inseln Amrum und Pellworm so-
wie der Halligen und daneben eine Förderung der Schülerinnen und Schüler der Halli-
gen für den Erwerb des mittleren Schulabschlusses erfolgen. Diese Abschlüsse können 
sowohl auf den Inseln Föhr und Sylt, auf dem Festland sowie auf einer deutschen Schu-
le in Dänemark erworben werden. Die Schülerinnen und Schüler der Inseln Amrum und 
Pellworm sowie der Halligen können mangels eigener schulischer Angebote in den 
Heimatorten keinen Schulabschluss zur (Fach-)Hochschulreife erreichen und sind daher 
auf einen Schulbesuch außerhalb des Wohnortes angewiesen. Die Schülerinnen und 
Schüler der Halligen können darüber hinaus mangels eigener Angebote den mittleren 
Schulabschluss nicht an ihrem Wohnort erwerben. 
 
Diesbezüglich hat der Kreistag am 18. November 2016, sowie ergänzend nach Rück-
meldung des Landes Schleswig-Holstein der Hauptausschuss am 28. August 2017 be-
schlossen, eine finanzielle Förderung der Insel- und Halligschüler/innen vorzunehmen. 
 
Die Förderung umfasst: 
 

 für die Inseln Amrum, Pellworm und die Halligen eine finanzielle Bezuschussung 
des Besuchs einer Oberstufe einer allgemeinbildenden Schule oder eines Berufli-
chen Gymnasiums. 

 

 für die Halligen darüber hinaus die finanzielle Förderung ab der Klasse 10 für den 
Erwerb des mittleren Schulabschlusses. 

 
Daneben wurde beschlossen, dass auch die Schülerinnen und Schüler des Dänischen 
Schulvereines auf Föhr und Sylt (sowie der Halligen) gefördert werden, da sie in die-
sen Schulen keinen Schulabschluss erwerben können, sondern bereits ab der 9. Jahr-
gangsstufe für den ersten allgemeinbildenden Schulabschluss auf eine andere Schule 
im dänischen Schulsystem (in der Regel Flensburg) wechseln müssen. Eine Förderung 
ist bis zur Beendigung der Oberstufe vorgesehen. 
 
Die Förderung beträgt 300,-- € monatlich. Die Unterbringungskosten auf der Insel Föhr 
sind durch die touristischen Rahmenbedingungen teurer als auf dem Festland und soll-
ten daher mit 400,-- € monatlich gefördert werden. Von den monatlichen Kosten sollen 
jeweils ein Drittel von der zuständigen Wohnsitz-Gemeinde, vom Kreis Nordfriesland 
und vom Land Schleswig-Holstein übernommen werden. 
 
Die Abwicklung der Bezuschussung soll über die Gemeinden bzw. Ämter erfolgen. Die-
se rechnen vierteljährlich den Zuschuss mit dem Kreis Nordfriesland und dem Land 
Schleswig-Holstein ab.  
 
Bisher wird der Besuch einer Schule auf dem Festland für die Inseln Amrum und Pell-
worm sowie den Halligen auf Grundlage eines Vertrages zwischen dem Land Schles-
wig-Holstein sowie dem Kreis Nordfriesland bis zur 9. Klasse analog zum Bafög ein-
kommensabhängig je zur Hälfte von Land und dem Kreis Nordfriesland gefördert. 
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Für den Schulbesuch ab dem 10. Jahrgang besteht für diese Schülerinnen und Schüler 
ein regulärer einkommensabhängiger Bafög-Anspruch. 
 
Von Seiten des Landes Schleswig-Holstein liegt grundsätzlich eine Zustimmung für den 
Beschluss des Hauptausschusses des Kreises Nordfriesland vor. 
 
Lediglich der Bereich der Doppelförderung ist noch nicht abschließend geklärt. So kann 
es Einzelfälle geben, in denen Schüler/innen eine Förderung aus diesem Vertrag erhal-
ten, die daneben auch eine Förderung aus dem einkommensabhängigen BaföG erhal-
ten. Nach derzeitiger Einschätzung des Kreises Nordfriesland wird diese Doppelförde-
rung auch beim analogen Vertrag der Insel Helgoland zugelassen, so dass der Kreis 
Nordfriesland entsprechend des Beschlusses des Hauptausschusses weiterhin die 
Doppelförderung vorsieht. Das Land Schleswig-Holstein steht der Doppelförderung ab-
lehnend gegenüber, hat aber eine Ergebnisoffenheit rückgemeldet. 
 
Der Vertrag soll rückwirkend zum Beginn des Schuljahres 2017/18 geschlossen wer-
den, so dass die Förderung rückwirkend zur Auszahlung kommt. 
 
 
Konkrete Auswirkungen für die Gemeinden der Insel Föhr 
 
Der Vertragsentwurf sieht vor, dass nur die Schülerinnen und Schüler der Insel Föhr, 
die eine Schule des Dänischen Schulvereins besuchen gefördert werden, da sie in die-
sen Schulen keinen Schulabschluss erwerben können, sondern bereits ab der 9. Jahr-
gangsstufe für den ersten allgemeinbildenden Schulabschluss auf eine andere Schule 
im dänischen Schulsystem auf dem Festland (in der Regel Flensburg) wechseln müs-
sen. Eine Förderung ist bis zur Beendigung der Oberstufe vorgesehen. Die Förderung 
beträgt 300,-- € monatlich und soll jeweils zu einem Drittel von der zuständigen Wohn-
sitz-Gemeinde, vom Kreis Nordfriesland und vom Land Schleswig-Holstein übernom-
men werden. 
 
Eine Förderung anderer Schüler/innen ist nicht vorgesehen, da auf der Insel Föhr alle 
Schulabschlüsse an allgemeinbildenden Schulen erlangt werden können. 
 
Für die Gemeinde könnten somit zusätzliche jährliche Kosten in Höhe von maximal 
1.200,00 € pro anspruchsberechtigter Schülerin/anspruchsberechtigtem Schüler entste-
hen. 
 
Ausgehend von den uns derzeit bekannten Zahlen sind es zur Zeit lediglich fünf Föhrer 
Schüler/innen, die gemäß der vorgenannten vertraglichen Inhalte einen Anspruch auf 
Förderung hätten. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 0 Ja-Stimmen, 14 Nein-Stimmen 
 
 
Beschluss: 
Die Gemeindevertretung beschließt dem Vertragsentwurf in der vorliegenden Form zu-
zustimmen und beauftragt das Amt Föhr-Amrum, den Vertrag mit dem Land Schleswig-
Holstein und dem Kreis Nordfriesland entsprechend abzuschließen. 
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 7. Erlass einer 3. Nachtragssatzung zur Zweitwohnungssteuersatzung 
Vorlage: Dun/000084 

  
Nachdem im Frühjahr diesen Jahres im Amtsausschuss des Amtes Föhr-Amrum die 
Anpassung des Hochrechnungsfaktors der Zweitwohnungssteuer beraten wurde, sind 
nun entsprechende Vorlagen für die Entscheidungsgremien der Gemeinden erstellt 
worden. 
 
Die Zweitwohnungssteuer bemisst sich in allen Gemeinden nach dem Mietwert der 
Wohnung. Dieser Mietwert entspricht der (vom Finanzamt festgestellten) bereinigten 
Jahresrohmiete multipliziert mit einem nach dem aktuellen Preisindex berechnetem 
Hochrechnungsfaktor. 
 
Der Hochrechnungsfaktor zur Ermittlung des Mietwertes wurde letztmalig mit dem 
Stand von Oktober 1998 auf 4,44 festgeschrieben. Die Berechnung auf den aktuellen 
Stand von September 2017 (als Anlage beigefügt) ergibt einen Hochrechnungsfaktor 
von 5,54. 
 
Durch die Aktualisierung des Hochrechnungsfaktors können in der Gemeinde Dunsum 
Mehreinnahmen durch Zweitwohnungssteuer in Höhe von rund 5 T€ erwartet werden. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 14 Ja-Stimmen 
 
Beschluss: 
Die vorliegende 3. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung einer Zweitwoh-
nungssteuer in der Gemeinde Dunsum wird beschlossen. 
 
 

 8. Modellhaftes Wohnungsmarktkonzept in Verbindung mit einem Konzept zur ener-
getischen Quartiersanierung auf den Inseln Föhr und Amrum 
hier: a) Beratung und Beschlussfassung 
Vorlage: Dun/000086 

  
Frau Strödel vom Amt Föhr-Amrum erläutert ausführlich an Hand der Vorlage. 
 
Wohnungsmarktkonzept 
 
Die GEWOS wurde Ende 2015 mit der Erarbeitung eines „Modellhaftes Wohnungs-
marktkonzept in Verbindung mit einem Konzept zur energetischen Quartiersanierung 
auf den Inseln Föhr und Amrum“ beauftragt. 
 
Die Gemeinde hatte die Möglichkeit das „Modellhaftes Wohnungsmarktkonzept in Ver-
bindung mit einem Konzept zur energetischen Quartiersanierung auf den Inseln Föhr 
und Amrum“ vom 09.10.2017 sowie die Präsentation am 25.09.2017 auf Amrum und am 
27.09.2017 auf Föhr zu vorgestellt zu bekommen und die mündlichen Erläuterungen zur 
Kenntnis zu nehmen. 
 
Schwerpunkt bildeten hierbei die zentralen Aussagen zur Wohnungsmarktanalyse, Ver-
tiefungsanalyse des preisgünstigen Wohnraums, Wohnungsmarktprognose sowie zu 
den Potenzialbereichen für die energetische Sanierung. 
 
Ziel des Konzeptes ist es, die Kommunen auf den Inseln Amrum und Föhr zu unterstüt-
zen, die für ihre Orte bzw. Ortsteile u.a. eine gesunde Mischung aus Dauer- und touris-
tischen Wohnen, gelebte Nachbarschaften, ein intaktes Vereinsleben und die Aufrecht-
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erhaltung der kommunalen Selbstverwaltung anstreben. 
 
Ein Aspekt der Analyse und Untersuchung war die Erhebung des Wohnungsbedarfes 
der Inseln. Laut Konzept sollen, ausgehend von dem Zeitraum von 2015 bis Ende 2030, 
etwa 180 Wohnungen auf Amrum und etwa 360 Wohnungen auf Föhr für Dauerwohn-
raum entstehen.  
Die Zahlen dienen den Inseln als erster Anhaltspunkt für die weitere Planung, wobei 
hervorzuheben ist, dass eine inselweite Verständigung zur Ausweisung neuer Wohnge-
biete und auch der Schutz und die Sicherung bestehender Dauerwohnungen in den 
Vordergrund rücken sollten. Etwaige planungsrechtliche Instrumente sowie konkrete 
Handlungsempfehlungen wurden im Rahmen des Konzeptes dargelegt. 
 
Zur Umsetzung des Konzeptes wird den einzelnen Gemeinden empfohlen, ihre wohn-
bauliche Entwicklung zu prüfen, auch im Verhältnis zu der im Wohnungsmarktkonzept 
hervorgebrachten Ergebnisse und Empfehlungen, um ihre eigene Entwicklung auf 
Grundlage des Konzeptes voran zu bringen. In einem inselweiten Dialog soll ein Aus-
tausch stattfinden, um eine gesamtinsulare Ausrichtung und Vorgehensweise zu erar-
beiten und fortzuschreiben. 
 
Energetische Quartierssanierung 
 
Ein weiterer wichtiger Baustein des Konzeptes ist die Ermittlung energetischer Quar-
tiersanierungspotenziale. Hier wurden im Rahmen des Konzeptes spezielle Gebiete 
bereits ermittelt; jedoch gilt es auch darüber hinaus energetische Quartierssanierungs-
potentiale zu erkennen und ggf. auszuschöpfen. 
 
Derzeit laufen auch erste Projekte auf kommunaler Ebene. Als ein Beispiel wäre hier 
z.B. die Errichtung von einem Blockheizkraftwerk in Oldsum zu nennen, aber auch ein 
Zusammenschluss mehrerer Föhr-Land Gemeinden für eine energetische Quartierssa-
nierung. 
 
Auch andere Gemeinden sollen ermuntert werden, ihre Potentiale diesbezüglich zu prü-
fen oder durch Dritte prüfen zu lassen. Zudem besteht jederzeit die Möglichkeit entspre-
chende Sachberater (z.B. der Investitionsbank SH, der Arbeitsgemeinschaft für zeitge-
nössisches Bauen, Energiegenossenschaften o.a.) zu einem Beratungsgespräch einzu-
laden bzw. entsprechende Kontakte und/oder Informationsmaterial weiterzugegeben. 
 
Eine Herausforderung für alle Gemeinden wird es sein, aktiv an Private (Vermie-
ter/Selbstnutzer) heranzutreten und diese für die Thematik energetischer Sanierung zu 
sensibilisieren.  
Insbesondere Träger größerer Wohnungsbaugesellschaften/-genossenschaften aber 
auch kleinere private Haushalte sollten bei der Planung und Umsetzung energetischer 
Sanierungsmaßnahmen unterstützt werden. Die Unterstützung sollte in der Form erfol-
gen, soweit es im Rahmen der gemeindlichen Möglichkeiten liegt und keine nachteiligen 
Auswirkungen auf die Gemeinde zu erwarten sind (Maßnahmen hierzu können u.a. sein 
die Schaffung von Planungs-/Ortsrecht für Umbaumaßnahmen). 
 
Bei Trägern größerer Wohnungsbaugesellschaften/-genossenschaften, die vorrangig 
den Sektor des sozialen Wohnungsbaus abdecken, sollte sich die Gemeinde im Rah-
men von den o.g. Maßnahmen vorbehalten, durch zusätzliche Verträge und den Einsatz 
von Planungsinstrumenten, sozialen Wohnraum und insbesondere Dauerwohnraum zu 
sichern. Dadurch kann den Zielen des Wohnungsmarktkonzeptes Rechnung getragen 
und der Erhalt von sozialem Wohnraum gefördert werden. 
 
 



 7 

Landesplanerische Anforderungen 
 
Die Landesplanung hat mit der E-Mail vom 20.09.2017 (siehe Anlage) mitgeteilt, dass 
für aktuelle Wohnungsneubauvorhaben keine landesplanerischen Stellungnahmen ab-
gegeben werden. 
 
Im Landesentwicklungsplan 2010 ist eine wohnbauliche Entwicklung von 10% festge-
setzt worden. Das heißt, dass zum Stichdatum 31.12.2009 der Wohnungsbestand auf-
genommen wurde und ab diesem Stichdatum nur noch 10% wohnbauliche Entwicklung 
stattfinden sollte. 
 
Das neu erarbeitete Wohnungsmarktkonzept soll den Inseln die Chance bieten über 
dieses 10%ige Kontingent hinaus zu gehen und noch vor der Fortschreibung des Lan-
desentwicklungsplanes neue wohnbauliche Entwicklungen betreiben zu können. 
 
Im Rahmen der Stellungnahmen der Landesplanung wird ein Anforderungskatalog vor-
gestellt, der erfüllt sein muss, um das Wohnungsmarktkonzept und die darin befindli-
chen Wohnraumbedarfe für die „vorgezogene Fortschreibung“ des Landesentwick-
lungsplanes/des wohnbaulichen Neubaurahmens anzuerkennen. 
 
Ein Schwerpunkt dessen bildet die Ausarbeitung in Form einer Flächenbetrachtung. 
Bereits im Rahmen der Erstellung des Wohnungsmarktkonzepts wurde diese Betrach-
tung angedacht und je Gemeinde bereits angefangen. Aus zeitlichen und inhaltlichen 
Gründen wurde dies vom Wohnungsmarktkonzept losgelöst. Auch sollte den einzelnen 
Gemeinden ausreichend Zeit gegeben werden, um ihre Vorstellungen zu erarbeiten. 
 
Die bereits erarbeiteten Schritte sind als Grundlage für eine Weiterentwicklung heran-
zuziehen. Im Rahmen eines Wohnraumentwicklungskonzeptes sollen daher die jeweili-
gen Gemeindeflächen näher betrachtet werden, um diese mit den Bedarfszahlen aus 
dem Wohnungsmarktkonzept (bereinigt um bereits erstellten Einheiten) und einem noch 
zu ermittelnden Verteilungsschlüssel für die Inseln zu verbinden. Um den Anregungen 
der Landesplanung gerecht zu werden, sollen die Gemeinden in Zusammenarbeit mit 
dem Amt Föhr-Amrum , dem Kreis Nordfriesland und dem Land Schleswig-Holstein eine 
geeignete Vorgehensweise darlegen, um das Konzept zu erarbeiten. Die Ausarbeitung 
wird durch einen Dritten erfolgt, das Amt Föhr-Amrum wird diesem zuarbeiten. 
Losgelöst davon werden durch die Stellungnahme der Landesplanung derzeit auch 
Wohnbauflächen/Neubauflächen für Dauerwohnnutzung verhindert, wo noch verblei-
bende Kontingente, gem. Landesentwicklungsplan/wohnbaulichem Entwicklungsrah-
men,  zur Verfügung stehen. Zudem haben sich bereits in der Vergangenheit einige 
Gemeinden kritisch über die Erhebung der Daten für die wohnbaulichen Neubaurahmen 
2010 bis 2015 geäußert. 
Im Rahmen des Quartalgesprächs mit Kreis NF und Land SH am 25.09.2017 wurde die 
Empfehlung ausgesprochen, die Statistik zu überprüfen. 
Das Amt Föhr-Amrum würde bei Interesse und entsprechender Unterstützung der jewei-
ligen Gemeinde eine Prüfung vornehmen. Wobei zunächst die von der landesplaneri-
schen Stellungnahme betroffenen Gemeinden mit vorhanden positiven wohnbaulichen 
Neubaurahmen überprüft werden sollen und im Nachgang die weiteren Gemeinden mit 
negativen wohnbaulichen Neubaurahmen. 
 
Vorteile der Überprüfung: 
 

1. Klare Selektion zwischen Dauerwohnraum und Ferienwohnung/Zweitwohnung 
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2. Abrisse von Häusern, die bisher nicht mitgezählt wurden, können dann mit den 

statistischen Zahlen abgeglichen werden 

 

3. Die Ergebnisse könnten dann, sowohl begünstigend für derzeitige ausstehenden 

Stellungnahmen dienen, aber auch zu einem klareren Bild bei der Bereinigung 

der Zahlen aus dem Wohnungsmarktkonzept und bei der Weiterführung im 

Wohnraumentwicklungskonzept führen. 

Monitoring 
 
Um langfristig die Entwicklung der Gemeinden darzustellen und zukünftig auch die Um-
setzung des Wohnungsmarktkonzeptes nachvollziehen zu können, wird die Durchfüh-
rung eines Monitorings empfohlen. Es wird angeraten ein entsprechendes Monitoring im 
Jahr 2020 durchzuführen. Als Anfang können einzelne Maßnahmen zur Kontrolle der 
Entwicklung dienen, wie beispielsweise eine Erhebung der Baugenehmigun-
gen/Umsetzungen, die durch das Amt Föhr-Amrum aufgenommen werden. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 13 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung 
 
Beschluss: 
 
Zu Wohnungsmarktkonzept 
 

1. Die Gemeinde hat das „Modellhaftes Wohnungsmarktkonzept in Verbindung mit 
einem Konzept zur energetischen Quartiersanierung auf den Inseln Föhr und 
Amrum“ vom 09.10.2017 zustimmend zur Kenntnis genommen. Die Gemeinde-
vertretung beschließt, die Handlungsempfehlungen und planungsrechtlichen In-
strumente zur Sicherung von Dauerwohnraum zu berücksichtigen. Die Pla-
nungshoheit bleib unberührt.  

 
2. Die Gemeindevertretung beauftragt das Amt Föhr-Amrum eine Übersicht zu er-

stellen, welche Planungsinstrumente bereits angewandt werden, welche zu 
überarbeiten und welche ggf. neu zu erstellen sind. Anhand dieser Übersicht soll 
eine Bewertung weiterer Schritte erfolgen.  

 
Zu Energetische Quartierssanierung 
 

3. Die Gemeindevertretung beschließt die Möglichkeit einer Prüfung einer Quar-
tierssanierung in Bezug auf das KfW-Förderprogramm 432 geprüft oder durch 
Dritte (soweit nicht bereits erfolgt) in Betracht zu ziehen. Öffentliche und private 
Träger, sollen soweit möglich, bei der Umsetzung energetischer Sanierungs-
maßnahmen unterstützt werden.  

 
Zu Landesplanerische Anforderungen 
 

4. Die Gemeindevertretung beauftragt das Amt Föhr-Amrum ein unverbindliches 
Angebot für die Erarbeitung eines Wohnraumentwicklungskonzeptes erstellen zu 
lassen, um die noch ausstehende Flächenbetrachtung in Verbindung mit den 
Ergebnissen aus dem Wohnungsmarktkonzept zu bringen.  
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5. Die Gemeindevertretung beauftragt das Amt Föhr-Amrum den wohnbaulichen 
Neubaurahmen 2010 bis 2015 des Landes zu prüfen, in Bezug auf die Anwend-
barkeit des noch verbleibenden Kontingentes gem. Landesentwicklungsplan. 
Hierbei sind zunächst Gemeinden mit noch verbleibenden Kontingenten zu prü-
fen, die durch das Ausbleiben der landesplanerischen Stellungnahme derzeit 
keine Planung vornehmen können. Im nachfolgenden Schritt sind die weiteren 
Gemeinden zu prüfen.  

 
Zu Monitoring 
 

6. Die Gemeindevertretung stimmt einem Monitoring der Maßnahmenumsetzung 
und Entwicklung des Wohnungsmarktes im Jahr 2020 durch das Amt Föhr-
Amrum zu. Die Vorgehensweise ist im 1. Quartal 2019 mit den Gemeinden ab-
zustimmen.  

 
7. Die Gemeindevertretung beauftragt das Amt Föhr-Amrum, im Rahmen des Mo-

nitorings bis zum Jahr 2020, mit Stichdatum 01.01.2018 alle Baugenehmigungs-
verfahren und Baufertigstellungen parallel zur Statistik des Landes  

 
 

aufzunehmen. Ziel soll es sein, klare Kennziffern zur baulichen Entwicklung zu 
erhalten und diese in das Monitoring einfließen zu lassen.  

 
8. Die Gemeindevertretung beauftragt die Amtsdirektorin die Ergebnisse der Be-

schlussfassung sowie das abgeschlossene „Modellhaftes Wohnungsmarktkon-
zept in Verbindung mit einem Konzept zur energetischen Quartiersanierung auf 
den Inseln Föhr und Amrum“ dem Kreis Nordfriesland sowie dem Land SH (im 
Weiteren auch der IB.SH als Förderbank) mitzuteilen.  

 
 

 9. Beteiligung an der Entwurfsplanung für touristische Deichentwicklung 
  

Bürgermeister Hemsen berichtet, dass das Angebot für die ersten beiden Leistungs-
phasen gemäß HOAI für die Deichbauplanung vorliegt. Das Angebot bezieht sich zu-
nächst auf eine Bausumme von rd. 600.000,00 €, wobei die Aufteilung der beiden Ge-
meinden bei etwa 65/35 liegt. Sollte bei der Entwurfsplanung eine sehr viel geringere 
Bausumme beschlossen werden, so werden die übrigen Leistungsphasen natürlich an-
gepasst. Hier geht es jetzt darum, zunächst diese ersten beiden Leistungsphasen zu 
beauftragen. Die Kostenverteilung lautet wie folgt: 
 
1. Gemeinde Utersum 65% = 12.220,00 € brutto 
2. Gemeinde Dunsum 35%  =   6.580,00 € brutto 
 
Es wird ein Beschluss benötigt um die Erstellung einer Entwurfsplanung beauftragen zu 
können. 
Die Gemeindeversammlung berät kurz über die Maßnahme. Es wird darauf aufmerk-
sam gemacht, dass der Aspekt der Barrierefreiheit nicht außer Acht gelassen wird. 
 
Sodann beschließt die Gemeindeversammlung einstimmig mit 14 Ja-Stimmen den Auf-
trag für 6.580,00 € brutto zu erteilen. 
 
 

 10. Verschiedenes 
  

Es wird darauf hingewiesen, dass die BUND-Müllbehälter am Deich nicht geleert wer-
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den. Bürgermeister Hemsen wird sich hierum kümmern. 
 
Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass der Schulbus von der Eilun Feer Skuul nach 
der 6. Unterrichtsstunde oftmals überfüllt sei. 
 
 

 
 
 

Erk Hemsen Renate Gehrmann 
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